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Erwägungen
E. 1
Mit Beschluss vom 10. August 2011 wies die Erstinstanz das Gesuch der Klägerin und Beschwerdeführerin (nachfolgend Klägerin) um Gewährung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung ab. Sie begründete dies mit der fehlenden Mittellosigkeit der Klägerin (Urk. 57 S. 5 ff.).
E. 2
Eventualiter sei der Beschluss zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurück- zuweisen.
E. 3
Einer Partei wird die unentgeltliche Rechtsverbeiständung gewährt, wenn sie mittellos ist, der Prozess nicht aussichtslos erscheint und die gesuch- stellende Partei für die gehörige Führung des Prozesses eines Rechtsvertreters bedarf. Mittellosigkeit bzw. Bedürftigkeit (welche ihrerseits sowohl Einkommens- wie auch Vermögensarmut voraussetzt) ist dann zu bejahen, wenn die gesuch- stellende Partei trotz Ausschöpfung sämtlicher eigenen Hilfsmittel nicht in der La- ge ist, neben dem Lebensunterhalt für sich und ihre Familie auch den Prozess zu
- 4 - finanzieren. Sie beurteilt sich nach der gesamten wirtschaftlichen Situation des Rechtsuchenden im Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs. Dazu gehören ei- nerseits sämtliche finanziellen Verpflichtungen, anderseits die Einkommens- und Vermögensverhältnisse (BGE 120 Ia 181, Erw. 3/a). Ein allfälliger Überschuss zwischen dem effektiv zur Verfügung stehenden Einkommen und dem Notbedarf der gesuchstellenden Partei ist mit den für den konkreten Fall zu erwartenden Ge- richts- und Anwaltskosten in Beziehung zu setzen und danach zu fragen, ob die gesuchstellende Partei mit dem ihr verbleibenden Überschuss in der Lage ist, die anfallenden Gerichts- und Anwaltskosten innert angemessener Frist selbst zu fi- nanzieren. Im Sinne einer groben Faustregel geht die Rechtsprechung davon aus, dass der monatliche Überschuss es ihr ermöglichen sollte, die Prozesskosten bei weniger aufwendigen Prozessen innert eines Jahres, bei anderen innert zweier Jahre zu tilgen (Bühler, Die Prozessarmut, in: Schöbi (Hrsg.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung: SWR Bd. 3, Bern 2001, S. 182 f. und 185 f.; Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege (Art. 29 Abs. 3 BV), Basel 2008, S. 75 f.; BGer 4A_87/2007 vom 11.9.2007, Erw. 2.1; 5A_663/2007 vom 28.1.2008, Erw. 3.1; 5A_26/2008 vom 4.2.2008, Erw. 3.1).
E. 4
Die Vorinstanz begründet die Abweisung des Gesuches um Gewäh- rung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung mit der fehlenden Mittellosigkeit der Klägerin. Sie erwog, die Klägerin berücksichtige in ihrem Bedarf Schulden (gemeint wohl: Schuldamortisationen) gegenüber ihrem Bruder in der Höhe von Fr. 1'500.– pro Monat. Die Klägerin mache geltend, Fr. 500.– pro Monat müsse sie ihrem Bruder zurückzahlen, weil dieser in der Zeit ihrer Arbeitslosigkeit für den zur Deckung ihres Bedarfs fehlenden Betrag aufgekommen sei. Entsprechende Darlehensverträge (über insgesamt Fr. 13'537.52) lägen im Recht (Urk. 48/6), al- lerdings keine Belege dafür, dass sie diese Rückzahlungen effektiv und regel- mässig in genannter Höhe vornehme. Amortisationen im Umfang von weiteren Fr. 1'000.– pro Monat begründe die Klägerin damit, dass ihr Bruder ihre Abzah- lungsverpflichtungen aus zwei Darlehensverträgen (Urk. 48/1+2) übernommen habe. Diese zwei Darlehen (von insgesamt Fr. 44'000.–) seien ihr, ihren Eltern und ihrem Bruder von D._____ und E._____ für den Wiederaufbau des Eltern-
- 5 - hauses im Kosovo gewährt worden. Aus dem Umstand, dass die Klägerin im Um- fang von einem Viertel für die Schuld aufzukommen habe (gemäss den schriftli- chen Verträgen betragen die monatlichen Rückzahlungsraten mindestens Fr. 2'000.– für jedes Darlehen), müsse geschlossen werden, dass sie im selben Umfang als Miteigentümerin der Liegenschaft im Kosovo anzusehen sei. Auf- grund dieser Tatsache sei die Klägerin als Grundeigentümerin verpflichtet, alle Möglichkeiten der Mittelbeschaffung durch Veräusserung, Vermietung oder durch Aufnahme eines zusätzlichen Hypothekardarlehens auszuschöpfen, weshalb die von ihr geltend gemachte Schuld im Umfang von Fr. 1'000.– nicht berücksichtigt werden könne. Ohne Berücksichtigung dieser Fr. 1'000.– resultiere sodann ein Bedarf der Gesuchstellerin von Fr. 2'600.–, welcher einem monatlichen Nettover- dienst von Fr. 3'600.– gegenüberzustellen sei. Mit dem Freibetrag in der Höhe von Fr. 1'000.– sei es der Gesuchstellerin ohne Weiteres möglich, für die zu er- wartenden Anwaltskosten von Fr. 7'600.– innert angemessener Zeit selbst aufzu- kommen (Urk. 57 S. 6 f.).
E. 5
Die Klägerin rügt im Rahmen ihrer Beschwerde eine offensichtlich un- richtige Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz. Die Klägerin sei ent- gegen den vorinstanzlichen Erwägungen nicht Eigentümerin der Liegenschaft im Kosovo. Vielmehr komme das Grundeigentum dem Vater oder Grossvater der Beschwerdeführerin zu, weshalb Letztere aus dem Grundeigentum keinerlei geldwerte Vorteile ziehen könne. Die Annahme einer Eigentümerstellung der Klä- gerin sei willkürlich.
E. 5.1
Entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen ist festzuhalten, dass al- leine aufgrund der Tatsache, dass sich die Klägerin finanziell am Wiederaufbau des Hauses im Kosovo beteiligt, nicht zwingend auf eine Eigentümerstellung ge- schlossen werden kann. Das sachenrechtliche Eigentum leitet sich auch im koso- varischen Recht nicht aus einer finanziellen Beteiligung, sondern aus dem Regis- tereintrag im Immobilienregister ab. Nach dem Registergesetz (Gesetz über die Errichtung eines Immobilienrechtsregisters vom 20. Dezember 2002) ist die Ein- tragung der Rechte an Immobilien im Immobilienregister Voraussetzung für den Erwerb dinglicher Rechte und weist diesbezüglich konstitutiven Charakter auf (Bo-
- 6 - rić, Einführung in das Recht der Länder Südeuropas, Institut für Österreichisches und Internationales Unternehmens- und Wirtschaftsrecht Karl-Franzens- Universität Graz, S. 172 ff., insbesondere S. 168 f.). Eine Eigentümerstellung der Klägerin wurde sodann von keiner der Parteien behauptet und war im erstinstanz- lichen Verfahren auch nie thematisiert worden. Auch die Verfahrensakten liefern keinerlei Anhaltspunkte, die eine entsprechende Schlussfolgerung aufdrängen würden. Trotzdem ist der vorinstanzliche Entscheid - wenn auch mit anderer Be- gründung - zu bestätigen.
E. 5.2
Die Klägerin macht in ihrer Bedarfsrechnung Schuldtilgungen gegen- über ihrem Bruder von monatlich Fr. 1'500.– geltend, welche aus den obgenann- ten Darlehen herrühren (Urk. 56 S. 7, Urk. 47 S. 3; vgl. Erw. II.4). Bezüglich der Fr. 1'000.– zum Wiederaufbau des Elternhauses im Kosovo gilt es zunächst festzuhalten, dass die Klägerin keine Erklärung dafür abgibt, weshalb sie einen Viertel des dafür ausgerichteten Darlehens abbezahlen muss, wenn sie an jener Liegenschaft nicht in irgendeiner - wenn auch nicht direkt aus dem Immobilienregister ersichtlichen - Weise beteiligt ist. Es kann davon ausge- gangen werden, dass eine verwandtschaftliche Unterstützung Hintergrund der Zahlungen bildet. Im Rahmen des zivilprozessualen Notbedarfs sind moralisch geschuldete Unterstützungsbeiträge, welche regelmässig über längere Zeit und auch in Zukunft geleistet werden, zu berücksichtigen, sofern der Nachweis der Zahlung erbracht ist und die Leistungen im Verhältnis zum Einkommen des Ge- suchstellers ein vernünftiges Mass nicht übersteigen (ZR 109 [2010] Nr. 3 E. 4.3c mit weiteren Nachweisen). Diesbezüglich erscheint es vorab offensichtlich, dass bei einem Einkommen von Fr. 3'600.– eine verwandtschaftliche Unterstützungs- leistung von Fr. 1'000.– nicht als angemessen bewertet werden kann. Kommt hin- zu, dass die Klägerin den zweiten, mit D._____ und E._____ abgeschlossenen Darlehensvertrag über Fr. 14'000.– während laufendem vorinstanzlichen Verfah- ren und nach Stellung des Armenrechtsgesuchs unterzeichnet hat (Urk. 48/2). Sodann hat nach Darstellung der Klägerin ihr Bruder die Abzahlung der betreffen- den Schuld übernommen, weshalb sie die Rückzahlungen an ihn zu leisten habe. Aus den im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Darlehensverträgen ist in-
- 7 - des ersichtlich, dass die Klägerin mit ihrem Bruder keine festen Rückzahlungs- termine vereinbart hat. Als Laufzeit ist lediglich angegeben: "Wenn ein normales Einkommen vorhanden ist" (Urk. 48/6). Daraus erhellt ohne Weiteres eine gewis- se Flexibilität des Bruders betreffend den Rückzahlungszeitpunkt und es kann da- raus geschlossen werden, dass die geltend gemachten Rückzahlungen durchaus für eine gewisse Zeit aufgeschoben und nach Abzahlung der (in überschaubarer Höhe angefallenen) Anwaltskosten wieder aufgenommen werden könnten. Überdies ist festzuhalten, dass nicht belegt ist, ob und in welcher Höhe eine ratenweise Rückzahlung der Darlehensschuld an den Bruder der Klägerin erfolgt ist. Voraussetzung für die Berücksichtigung von Abzahlungsraten im Bedarf ist je- doch, dass die Raten tatsächlich bezahlt werden; diesbezüglich gilt der Effektivi- tätsgrundsatz (ZK ZPO-Emmel, Art. 117 N 9). Im vorinstanzlichen Verfahren reichte die Klägerin einzig die entsprechenden Darlehensverträge ins Recht (Urk. 48/6), welche keinen Nachweis der effektiven Rückzahlung der geltend ge- machten Beträge liefern. Der Klägerin wäre es aber ohne Weiteres möglich ge- wesen, Kontoauszüge oder Gutschriftsanzeigen ins Recht zu reichen, welche die monatlichen Zahlungen an ihren Bruder dokumentieren. Genau dies hat sie im Zusammenhang mit den von der "Familie der Klägerin" (Urk. 47 S. 2) an das Ehepaar D._____/E._____ geleisteten Rückzahlungsraten, die ab dem Konto der Klägerin erfolgten (Urk. 47 S. 2), auch getan (Urk. 48/3). Die im Beschwerdever- fahren eingereichte Bestätigung des Bruders bezüglich der Rückzahlung des Dar- lehens - welche sich im Übrigen ebenfalls nicht über die Höhe und den Zeitpunkt der Rückzahlungen ausspricht - ist mit Blick auf das geltende Novenverbot (vgl. Erw. II.2) nicht zu berücksichtigen. Die im Rahmen der Beschwerdeschrift aufge- stellte Behauptung der Klägerin, sie leiste monatliche Rückzahlungen an ihren Bruder in der Höhe von Fr. 500.– (Urk. 56 S. 4 f.), während sie vor Vorinstanz Rückzahlungsbetreffnisse an ihren Bruder von monatlich Fr. 1'500.– geltend ge- macht hat, lässt sodann sogar darauf schliessen, dass sie die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildenden Fr. 1'000.– eben tatsächlich nicht bezahlt, son- dern nur die - von der Vorinstanz bereits berücksichtigten - Fr. 500.–. Der von der Klägerin geltend gemachte Betrag von Fr. 1'000.– für Schuldenrückzahlungen an ihren Bruder ist vor diesem Hintergrund in ihrem Bedarf nicht zu berücksichtigen.
- 8 -
E. 5.3
Im Lichte der gemachten Ausführungen erweist sich die vorinstanzliche Erwägung, dass der Klägerin bei einem Nettoeinkommen von Fr. 3'600.– pro Mo- nat ohne Berücksichtigung der Fr. 1'000.– für die Schuldenrückzahlung ein Über- schuss von Fr. 1'000.– verbleibt (Urk. 57 S. 7), als korrekt. Die weitere vorinstanz- liche Erwägung, dass dies der Klägerin ermögliche, die aufgelaufenen Anwalts- kosten innert vernünftiger Frist selbst zu bezahlen (Urk. 57 S. 7), wurde nicht ge- rügt und ist ebenso zutreffend.
E. 6
Weiter rügt die Klägerin, die Vorinstanz gehe in willkürlicher Weise davon aus, die Klägerin bezahle ihrem Bruder den monatlichen Betrag von Fr. 500.–, welcher dieser in der Zeit ihrer Arbeitslosigkeit zur Deckung ihres ge- wöhnlichen Unterhaltes für sie aufgewendet habe, nicht zurück (Urk. 56 S. 4 f.). Die Vorinstanz hat diesen Betrag trotz fehlenden Rückzahlungsbelegen im Bedarf der Klägerin belassen, weshalb die Beschwerde diesbezüglich ins Leere zielt.
E. 7
Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist. III. 1. Die Klägerin ersuchte auch für das Beschwerdeverfahren um Gewäh- rung der unentgeltlichen Rechtspflege. Wie die vorstehenden Erwägungen zei- gen, erweist sich die Beschwerde als aussichtslos. Dem Gesuch kann daher nicht entsprochen werden. 2. Im Verfahren um die unentgeltliche Rechtspflege werden grundsätzlich keine Kosten erhoben (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Nach bundesgerichtlicher Recht- sprechung gilt dies allerdings nur für das Gesuchsverfahren, nicht jedoch für ein Beschwerdeverfahren darüber (BGE 137 III 470). Ausgehend von einem Streitin- teresse von Fr. 7'600.– (Urk. 57 S. 44) ist die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr auf Fr. 700.– festzusetzen und der Klägerin aufzuerlegen (§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 und § 12 GebV OG).
- 9 - Mangels eines entsprechenden Antrages und vor dem Hintergrund, dass dem Beklagten im Beschwerdeverfahren keine relevanten Umtriebe ent- standen sind, ist keine Parteientschädigung zuzusprechen. Es wird beschlossen:
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